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Das Ziuilschut2-Ueb_ngsgebiet in Winterthur, wie es der Bevölkerung im
Zusammenhang mit dem Aufruf bekanntgegeben wurde
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Zusammenarbeit Armee
und zivile Behörden
muss zur
Selbstverständlichkeit
werden

In seiner Uebungsbesprechung in
Dübendorf wies der Uebungsleiter,
Oberstdivisionär Rudolf Blocher, unter anderem

auch darauf hin, dass die Manöver
FAK 4 auf dem Gebiete der Zusammenarbeit

zwischen Armee und Zivilbehörden
wertvolle Erkenntnisse und Impulse

gebracht haben. Er unterstrich, dass
diese Zusammenarbeit zur
Selbstverständlichkeit werden muss und vor
allem auch durch gemeinsame
Stabsübungen gefördert werden muss. Nach
seiner Auffassung hat sich die Organisation

der zivilen Führungsstäbe
bewährt. Nach der Auffassung des
Uebungsleiters gehören die zivilen Stäbe

an den gleichen Standort wie der
militärische Gesprächspartner, um die
Zusammenarbeit noch verbessern zu
können. Die Arbeit der zivilen
Führungsstäbe wie auch der Frauen und
Männer des Zivilschutzes haben
Oberstdivisionär Blochcr stark beeindruckt.
Es ist selbstverständlich, dass das ganze
Manövergeschehen in seiner ganzen
Breite gründlich analysiert wird, um
daraus die sich ergebenden Lehren und
Erkenntnisse zu ziehen. Es ist auch der
Sinn solcher grossangelegter Manöver,
die immer auch Fehlleistungen und
Fehler aufdecken, unsere Vorbereitungen

immer wieder zu überprüfen,
was heute vor allem auch im Rahmen
der Gesamtverteidigung vordringlich
geworden ist. In diesem Zusammenhang
erinnern wir auch an den von
Regierungsrat Albert Mossdorf verfassten
Artikel «Zivile Kriegsorganisation», den
wir in der Nummer 2/1970 veröffentlichten,

der zur Abrundung unserer
Berichterstattung eine ganze Reihe
instruktiver Angaben enthält.

1800 Freiwillige, darunter
viele Kantonsschüler,

stellten sich als
Figuranten für den Sanitätsdienst

und die
Obdachlosenfürsorge zur Verfügung.

Deren Betreuung
stellte vor allem an die
Transportorganisationen
grosse Anforderungen
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